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Kern: Wissenschaftsetat ist auf Sand gebaut

Plädoyer für Bildungsföderalismus und nachlaufende Studiengebühren - In der Landtagsdebatte über
den Wissenschaftshaushalt 2013/14 sagte der wissen-schaftspolitische Sprecher der FDP/DVP-
Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern: Bei näherer Betrachtung der grün-roten Weichenstellungen für die
Finanzierung des Wissenschaftsbereichs wird deutlich, dass dieser Haushalt auf Sand gebaut ist. Es ist
höchst fraglich, ob sich der Kurs der verlässlichen finanziellen Rahmenbedingungen, wie ihn die
CDU/FDP-Landesregierung mit dem Solidarpakt für die Wissenschaft eingeschlagen hat, auch mittel-
oder gar längerfristig durchhalten lässt. Denn die zur Verfügung gestellten Mittel müssen auch im Jahr
2020 noch ausreichen, so dass unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen im internationalen
Wettbewerb um die beste Forschung und Lehre weiterhin mithalten können.

Auf den Wissenschaftsbereich kommen zusätzliche Aufgaben zu. Insbesondere gilt es, im Interesse der
künftigen Studierenden und im Interesse der Fachkräftesicherung, den Stand des aktuellen
Hochschulausbaus zu halten. Das Masterausbauprogramm, die logische Folge des Ausbaus der
Studienanfängerplätze der vergangenen Jahre, ist jedoch vollständig abhängig vom Abbau der
Anfängerplätze. Für jeden zusätzlichen Masterstudienplatz muss demnach erst ein Bachelorstudienplatz
abgebaut sein. Das ist alles andere als ein bedarfsgerechter Masterausbau. Und es ist etwas ganz
anderes, als Grüne und SPD im Wahlkampf versprochen haben. Völlig unklar bleibt daher, wo der
Ministerpräsident noch vor 2020 den Rotstift im Wissenschaftsbereich ansetzen will, wie er angekündigt
hat. Man sollte ihm klarmachen, dass er das besser bleiben lässt.Aber statt nach wirksamen
Lösungsansätzen zu suchen, macht es sich die grüne Wis-senschaftsministerin sehr einfach und ruft
nach dem Bund. Dabei weiß Frau Bauer genau, dass der Bund für die Hochschulfinanzierung nicht
zuständig ist. Und obwohl der Bund über 12 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode für Bildung
zusätzlich aufwendet und vieles freiwillig mitfinanziert wie die Exzellenzinitiative, hält auch er auch
keinen Dukatenesel zur wundersamen Geldvermehrung in einem Berliner Keller versteckt. Denn genauso
wie bei den Ländern greift beim Bund im Jahr 2020 die Schuldenbremse. Da wäre es aus Sicht der FDP
klüger, die baden-württembergische Landesregierung nähme eine konsequente Haltung für den
Wettbewerbsföderalismus im Bildungsbereich ein und würde sich eindeutig zur seiner Verantwortung für
die Hochschulen bekennen. Denn nur wer für einen Bereich verantwortlich ist, kann auch mit Recht
einfordern, dass er für die Erfüllung seiner Aufgaben die nötige Finanzausstattung braucht. Zu kritisieren
ist aus Sicht der FDP vor allem, dass sich Grün-Rot bislang jeglicher Prüfung von Alternativen zu einer
Totalabschaffung von Studiengebühren verweigert hat. Und dabei sind nachlaufende Studiengebühren,
die erst ab einer bestimmten Einkommensgrenze zur Rückzahlung fällig werden, durchaus eine
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Möglichkeit, Sozialverträglichkeit mit einer angemessenen finanziellen Beteiligung der Studierenden an
ihrem Hochschulstudium zu verbinden. Nach außen die Monstranz der Studiengebührenfreiheit
herumzutragen und gleichzeitig den Verwaltungskostenbeitrag schleichend zu er-höhen, ist dagegen
scheinheilig. Die FDP schlägt mit dem vorliegenden Entschließungsantrag erneut vor, mit Experten ein
Konzept nachlaufender Studiengebühren für Baden-Württemberg zu erarbeiten. Es wurde übrigens
keineswegs eine Vollkompensation der Studiengebühren vorgenommen. Grün-Rot hat bei der Pro-Kopf-
Kompensation nämlich nicht 500 Euro angesetzt, sondern 280 Euro. Dieser Durchschnittswert kam vor
allem durch die Befreiungen aufgrund der Geschwisterregelung zustande. Eine Geschwisterbefreiung
wäre aber bei nachlaufenden Studiengebühren obsolet, so dass den Hochschulen mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden könnten. Und die Koalitionäre können es drehen und wenden, wie sie wollen:
Die rund 170 Millionen Euro Kompensationsmittel würden an anderer Stelle im Hochschulbereich
dringend gebraucht.


